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Einwohnergemeinde Stüsslingen/SO 

Schutzzonenreqlement 

für die Quellwasserfassungen 
in der "Aengi" 

Stüsslingen 

13. Apri 1 1982 

Die Einwohnergemeinde Stüsslingen erlässt zur Sicherstel~ung 

der Trinkwasserversorgung, gestützt auf das kantonale Gesetz 

über die Rechte am Wasser, für die im Plan 1:2'000 ausgeschie

denen Schutzzonen folgendes Reglement als integrierenden Be

standteil: 

Art.l Geltungsbereich und Zweckbestimmung 

Das Reglement gilt für die im Schutzzonenplan ausge

schiedenen Schutzgebiete. Es dient dem Zweck, das Quell

wasser soweit als möglich gegen alle schädigenden Ein

flüsse hygienischer, bakteriologischer und chemischer 

Art zu schützen. 

Art.2 Umfang und Unterteilung 

Die Schutzzonen sind aufgrund hydrogeologischer Unter

suchungen ausgeschieden und in die nachstehenden, im 

Plan eingezeichneten zwei Teilzonen gegliedert worden: 

Zone I 

Zone II 

= Fassungsbereich 

= Engere Schutzzone 
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Art.3 Nutzungsbeschränkungen und Schutzrnassnahmen 

Die Gewässerschutzgesetzgebung verpflichtet jedermann, 

alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwen

den, um die Verunreinigung der ober- und unterirdischen 

Gewässer zu vermeiden. Sie untersagt, Stoffe jeder Art, 

die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, mittel

bar oder unmittelbar in die Gewässer einzubringen, abzu

lagern oder in den Untergrund versickern zu lassen (Art. 

13 und 14 des Eidg. Gewässerschutzgesetzes). 

Die im folgenden für die einzelnen Teilzonen verfügten 

Nutzungseinschränkungen sind einzuhalten. Bei der Bewirt

schaftung sind jeweils nur die zugelassenen Mittel und 

Stoffe anzuwenden. Ferner sind, soweit nicht nachstehend 

Abweichungen und Ausnahmen festgelegt sind, die Richt

linien und Empfehlungen der eidgenössischen Fachinstanzen 

zu beachten. 

Legende: + = zulässig 

= untersagt 

b = nur mit Genehmigung der Gewässerschutz

behörde. ·Als Grundlage für die Beurtei

lung und allfällige Bewilligungserteilunq 

gilt insbesondere die "Wegleitung zur Aus

scheidung von Grundwasserschutzzonen" des 

Bundesamtes für Umweltschutz vorn Oktober 

1977 mit den darin aufgeführten Verord

nungen und Vorschriften. 

1), 2), 3), 4) =siehe Einschränkungen in ent

sprechender Zone 
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3.1 Land- und forstwirtschaftliche Nutzung S I 

a) Bodennutzung 

Graswirtschaft 

Weidegang 

Ackerbau 

Kleingärten 

Landw. Intensivkulturen 

Wald 

b) Düngung 

Ausbringen von Gülle, Mist, Kehrichtreife
kornpost und hygienisiertem Klärschlamm 

+ 

1) In Zone S II gilt: pro Gabe darf nicht 
mehr als 30 m3 Flüssigkeit oder 20 Tonnen 
Mist oder Kehrichtreifekompost je ha aus
gebracht werden; im Jahr sind 2 bis 3 
Einzelgaben zulässig. Die Gaben sind 
gleichmässig zu verteilen. Verschlau
chungen sind nicht gestattet; Ansammlun
gen von Gülle usw. in Geländevertiefungen 
sind zu vermeiden. Der Boden darf während 
des Ausbringens weder gefroren, mit Schnee 
bedeckt noch wassergesättigt sein. 

Nicht hygienisierten Klärschlamm, Kehricht
Roh- und Frischkompost 

Anwendung von Handelsdünger (gern. dem Dünge-

II 

+ 

+ 

+ 

+ 

plan) + 

Lanzendüngung 
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c) Pflanzenschutz, Unkrautvertilgung 

Chemische Pflanzenschutzmittel und ähn
liche Agrikultur-Chemikalien, ein
schliesslich Phytohormonen 

2) In der Zone S II gilt: 

s 

Vorbehalten bleiben die durch die 
Eidg. landwirtschaftliche Forschungs
anstalten im Pflanzenschutzmittelver
zeichnis aufgeführten Einschränkungen. 

Forstchemikalien bei gelagertem Nutzholz 

Herbizide 

3) In der Zone S II gilt: 
Vorbehalten bleiben die durch die 
Eidg. landwirtschaftliche Forschungs
anstalten im Pflanzenschutzmittelver
zeichnis aufgeführten Einschränkungen. 
Folgende Produkte sind verboten: 
TCA, Dalapon, Arnitrol, Dazomet (DMTT), 
Aldicarb, DD. Die Liste wird weiterge
führt. 

Zubereiten und Beseitigen der erwähnten 
Mittel 

d) Bewässerung mit 

Oberflächenwasser 

(geklärtem) Abwasser 

e) Uebriges 

Güllengruben, -leitungen, -zapfstellen 
und -behälter bis 300 m3 Inhalt 

Mist-Zwischenlagerung auf dem Feld 

I II 
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3.3 Bauliche Anlagen S 

Jauche- und Miststockgruben, Jauche
leitungen und Grünfuttersilos 

Landwirtschaftliche Flurwege 

Parkplätze, Autoabstellflächen ohne 
Wasseranschluss 

Rohrleitungen für gasförmige Brenn
und Treibstoffe 

3.4 Andere Nutzung 

Materiallager von festen, unlöslichen 
Stoffen 

Offene Materiallager von löslichen, 
wassergefährdenqen Stoffen 

Lager von Kehrichtkompost und Klär
schlamm 

Deponie 'von sauberem Aushubmaterial 

Deponie von Kehricht und Abbruchmaterial 

Rasenplätze 

Kiesgruben, Steinbrüche, Tongruben 

Art.4 Ausnahmen 

I II 

b 

b 

b 

b 

Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften können mit 

Zustimmung der Einwohnergemeinde Stüsslingen beim Vor

liegen zwingender Gründe vom kantonalen Amt für Wasser

wirtschaft zugelassen werden. 

Art.S Zuständigkeit 

Wo nichts anderes erwähnt (Legende: b) ist die Einwoh

nergemeinde Stüsslingen für die Anwendung und Kontrolle 

dieses Reglementes zuständig. 
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Art.6 Geltungsdauer 

Der Schutzzonenplan und dieses Reglement gelten auf 

unbestimmte Zeit. Künftige gesetzliche Bestimmungen 

des Bundes ode~ des Kantons bleiben vorbehalten. 

Art.7 Die vorstehend erwähnten öffentlich-rechtlichen 

Eigentums- und Nutzungsbeschränkungen sind bei den 

betroffenen Liegenschaften im Grundbuch wie folgt 

anzumerken: 

"Massnahmen zumSchutzedes Grundwassers". 

Art.8 Der Schutzzonenplan und dieses Reglement treten nach 

Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Solo

thurn mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft. 

Genehmigt von der -~·.1.·. !'?. 
Der Gemeindeschreiber: 

Genehmigt durch den 

Beschluss Nr. 

Der Staatsschreiber: 



, ·}.; I 
', ;" 

l 
I 

~ 
r-
1 

t -

I . 

I . 
( ,. 

I 
I 

I 
I_ 

I 
I 

( I . 

I . 

l 
I . 

I 

[_ 

I~ 

L 
I 


